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Anlage 4 

Seniorenspielordnung (TVV/SSPO)  

1. Teilnahmeberechtigung der Mannschaften 

1.1 Vereine können in jedem Spieljahr Mannschaften für die Seniorenmeisterschaften 
Thüringens melden. Der Sieger (ggf. 2.) ist zur Teilnahme an den Regionalmeisterschaften 
berechtigt. 

1.2 Der Austragungsmodus wird nach Eingang aller Meldungen für die jeweilige 
Altersklasse durch den Spielausschuss bekannt gegeben. 

2. Teilnahmeberechtigung der Spieler 

2.1 Altersklassen      Netzhöhe 

Seniorinnen I – 32 und älter  = 2,24 m 

Seniorinnen II – 38 und älter  = 2,20 m 

Seniorinnen III – 44 und älter  = 2,20 m 

Senioren I – 36 und älter  = 2,43 m 

Senioren II – 42 und älter  = 2,40 m 

Senioren III – 48 und älter  = 2,40 m 

Senioren IV – 54 und älter  = 2,35 m 

2.2 Teilnahmeberechtigt ist, wer im Kalenderjahr der Deutschen Meisterschaft das 
vorgeschriebene Mindestalter vollendet hat oder vollendet. 

2.3 Maßgebend ist das Alter des jüngsten Spielers. 

2.4 Alle Spieler müssen Mitglied eines Thüringischen Vereins und im Besitz eines 
gültigen Seniorenspielerpasses des DVV sein. 

3. Weitere Festlegungen 

3.1 Als Ausrichter der Landesmeisterschaft wird eine teilnehmende Mannschaft vom 
Spielausschuss des TVV festgelegt, die auch den Termin bestimmt. 

3.2 Die 1. Schiedsrichter der Landesmeisterschaft müssen im Besitz der C-Lizenz sein. 
Sie werden vom Landesschiedsrichterwart (LSRW) bestätigt. 

3.3 Der Landesspielwart meldet dem Regionalspielwart die Sieger der 
Landesmeisterschaft (ggf. 2.) zur Teilnahme an der Regionalmeisterschaft. 

4. Inkrafttreten 

Die Seniorenspielordnung des TVV wurde auf dem Verbandstag des TVV am 08.09.2007 
beschlossen und in Kraft gesetzt. Letzte Änderung 17.05.2008. 


